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FRENZWILL BE FRENZ

It’s not easy love, but you’ve got friends you can trust
Friends will be friends

When you’re in need of love they give you care and attention
Friends will be friends

When you’re through with life and all hope is lost
Hold out your hand ’cause friends will be friends

Right till the end

Queen
Friends will be friends
A Kind of Magic

1986





VORWORT DES HERAUSGEBERS

Notar Dr. Norbert Frenz hat sein 70. Lebensjahr vollendet. Anlässlich seines
Geburtstages wollen wir Norbert Frenz mit dieser Festschrift ein kleines Denkmal
setzen. Die Auflistung seiner Verdienste für den Berufsstand überlasse ich den Prä-
sidenten der Bundesnotarkammer und Rheinischen Notarkammer auf der nächsten
Seite. Allein der Umstand, dass beide Berufskammern die Herausgabe dieser Fest-
schrift unterstützen, unterstreicht die herausragende Bedeutung des berufsständi-
schen Wirkens von Norbert Frenz. Dass er dabei nicht nur Einfluss und Achtung
innerhalb des Berufsstandes, sondern auch über diesen Tellerrand hinaus hatte, zeigt
die Zusammensetzung des Autorenkreises dieser Festschrift: Neben vielen Kollegen
gehören auch Bundesrichter und Professoren zum Kreis derer, die Norbert Frenz
mit dieser Festschrift ihren Dank und ihre Anerkennung ausdrücken.

Die Festschrift hat den Titel „Notarielles Vor-, Haupt- und Nachverfahren“ erhal-
ten. Ich weiß nicht, ob diese Dreiteilung des notariellen Verfahrens tatsächlich auf
Norbert Frenz zurückgeht, ich habe sie jedenfalls von ihm gelernt und daher erschien
mir dieser Titel passend – auch, weil damit das gesamte Spektrum der in dieser Fest-
schrift enthaltenen Themen erfasst wird. Ursprünglich sollte auf dem Cover dieser
Festschrift in Anlehnung an den vorstehend abgedruckten Songtext von Queen
„Frenz will be Frenz“ stehen. Dieser Titel, der Norbert Frenz und dieser Festschrift in
so vieler Hinsicht so viel mehr entsprochen hätte, war jedoch im Verlag nicht durch-
setzbar: Zu progressiv, zu kantig, zu eigen. Es sollte ein traditioneller Titel gefunden
werden. Das hat mich an den berufspolitischen Norbert Frenz erinnert: Zu progressiv,
zu kantig und zu eigen, um ganz vorne auf dem Cover der Notarkammer zu stehen –
um als Präsident die Berufspolitik zu bestimmen. Norbert Frenz’ berufspolitisches
Wirken war ein anderes, aus meiner Sicht nachhaltigeres und häufig auch effektiveres:
Rekord-Vorstandsmitglied, pragmatischer Stratege, Strippenzieher im Hintergrund.
Er ist der Wolfgang Schäuble des deutschen Notariates. Norbert Frenz hat nie viel
Aufhebens um seine Person gemacht, konnte furchtbar hart und schmerzhaft über-
zeugend in der Sache sein und stellte an andere nie höhere Maßstäbe als an sich selbst.
Er hat die regionale und bundesweite Berufspolitik auf seine ganz eigene Art und
Weise über Jahrzehnte maßgeblich mitbestimmt. Sein Abschied aus allen Funktionen
hinterlässt eine große Lücke. Für mich, lieber Norbert, bist Du Vorbild undMaßstab.

Bonn, im Februar 2024
Till Bremkamp

PS: Wer sich ein Bild von Norbert Frenz aus dem Jahr machen möchte, in dem
Queen ihren vorstehend abgedruckten Song veröffentlicht hat und der junge Nor-
bert in den Assessorendienst übernommen wurde, der sollte jetzt die letzte Seite
dieser Festschrift aufschlagen.





VORWORT DER KAMMERPRÄSIDENTEN

Die Vollendung seines siebzigsten Lebensjahres und damit das Erreichen der
Altersgrenze bietet einen willkommenen Anlass, auf das beeindruckende Lebens-
werk des Jubilars, unseres hoch geschätzten Kollegen Dr. Norbert Frenz, zurück-
zublicken. Es ist – ohne seine dreißigjährige erfolgreiche Amtsführung, zunächst in
Mönchengladbach und später in Kempen, außer Acht lassen zu wollen – vor allem
geprägt von einem ganz außergewöhnlichen und nachhaltigen Einsatz für unseren
Berufsstand. Dabei zeichnete das Wirken von Norbert Frenz immer eine einzig-
artige Verbindung von Wissenschaft und Praxis aus. Denn wie kaum ein anderer
durchdringt er das notarielle Berufsrecht und die notarrelevanten Rechtsgebiete
und hat gleichzeitig in seinem wissenschaftlichen und berufsständischen Wirken
nie den Blick für die Bedürfnisse der notariellen Praxis verloren.

Norbert Frenz wurde am 1. April 1954 in Düsseldorf geboren und entschied sich
nach dem Abitur ebendort für die Aufnahme eines rechtswissenschaftlichen Studi-
ums in Bonn. Seine juristische Ausbildung schloss er mit dem Bestehen des zweiten
Staatsexamens im Jahr 1981 ab und im Jahr 1989 wurde er mit einer kartellrecht-
lichen Arbeit an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn promo-
viert. Im Dezember 1984 wurde Norbert Frenz in den notarischen Anwärterdienst
im Bereich der Rheinischen Notarkammer übernommen und von 1991 bis zu
seiner Ernennung zum Notar in Mönchengladbach im Jahr 1994 war er in der
Geschäftsführung der Bundesnotarkammer und seit 1992 als deren Geschäftsführer
tätig.

Nur drei Jahre nach seiner Ernennung zum Notar wurde er im Jahr 1997 in die
Gremien der Rheinischen Notarkammer gewählt und gehörte ihnen über ein Vier-
teljahrhundert lang an. Zunächst war er Mitglied des Ausschusses für Personal- und
Standesangelegenheiten der Rheinischen Notarkammer und wurde dann im Jahr
2001 zum Mitglied des Vorstands gewählt. Nicht nur aufgrund seiner langjährigen
Zugehörigkeit prägte er die Gremienarbeit der Rheinischen Notarkammer, son-
dern vor allem, weil immer Verlass auf seine fundierten Beiträge sowie seine kreati-
ven – zugleich aber durchweg praxisgerechten – Ideen und Vorschläge für die Fort-
entwicklung des Berufsstands war. In seinem Engagement für den Berufsstand
vereinten sich seine genaue Kenntnis des notariellen Berufsrechts und der notar-
relevanten Rechtsgebiete mit einem enormen Weitblick und einem Gespür für die
Praxis. Norbert Frenz begegnete Neuerungen dabei stets mit Offenheit und legte
immer großen Wert darauf, dass Entwicklungen durch den Berufsstand so voran-
getrieben werden, dass sie sich in der notariellen Praxis umsetzen lassen. Es verdient
große Bewunderung, wie er sich diesen offenen Blick in die Zukunft bis zum heu-
tigen Tage und über alle Umbrüche hinweg bewahrt hat.



X Vorwort der Kammerpräsidenten

Neben seiner Arbeit in den Gremien der Rheinischen Notarkammer war
Norbert Frenz auch an verschiedenen Vorhaben der Bundesnotarkammer maß-
geblich beteiligt. Er war Mitglied des Ausschusses für Erbrecht und hat sich in den
Ausschüssen „Reform der Juristenausbildung“, „Notarfortbildung“ sowie dem
„Ausschuss für außergerichtliche Streitbeilegung“ eingebracht. Hinzu kam – allein
in der jüngsten Vergangenheit – sein Engagement als Mitglied der Taskforces der
Bundesnotarkammer zu den Themen „Geldwäsche“, „Datenschutz“ und „Fort-
bildung“.

Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen in den Gremien der Rheinischen
Notarkammer und den Ausschüssen und Taskforces der Bundesnotarkammer ha-
ben Norbert Frenz’Meinung und Rat stets geschätzt, auch unzählige Generationen
von Notarassessoren auf den Geschäftsstellen in Köln und Berlin griffen dankbar auf
seine Erfahrung und sein Urteilsvermögen zurück.

Würde man bei allen diesen Verdiensten versuchen, einen Schwerpunkt im er-
folgreichen Wirken des Jubilars für unseren Berufsstand auszumachen, würde man
sicher sein Engagement für die Aus- und Fortbildung hervorheben:

Von 2002 bis 2023 war Norbert Frenz als Leiter des Fachinstituts für Notare
beim Deutschen Anwaltsinstitut verantwortlich für dessen gesamtes notarrelevantes
Fortbildungsprogramm. Unter anderem gelang es ihm jedes Jahr aufs Neue, mit der
von ihm ins Leben gerufenen Jahresarbeitstagung einen hochkarätig besetzten
Höhepunkt im Fortbildungsprogramm des Instituts zu setzen. Daneben ist Norbert
Frenz seit 2006 Mitglied im Beirat des Deutschen Notarinstituts und bereits seit
1997 Vorstandsmitglied und Vizepräsident der Deutschen Notarrechtlichen Ver-
einigung. Darüber hinaus vertritt er die Rheinische Notarkammer als Mitglied im
Beirat des notarrechtlichen Instituts an der Universität Bonn.

Auch für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden im Notariat hat sich der
Jubilar stets eingesetzt und mit seiner langjährigen Mitarbeit in der Taskforce „Fort-
bildung“ wichtige Impulse gegeben. Neben seiner Mitarbeit an einer bundes-
einheitlichen Fortbildungsordnung für die Notarfachangestellten ist vor allem sein
Einsatz für die Einführung eines berufsbegleitenden Studiengangs für unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter besonders hervorzuheben.

Die Förderung des notariellen Nachwuchses war Norbert Frenz ebenfalls ein
großes Anliegen. So hat er lange Jahre im Rahmen der traditionellen Fortbildungs-
veranstaltung für Notarassessoren der Rheinischen Notarkammer, der „Trierer
Woche“, einen Vortrag zu erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten gehalten.

Nicht vergessen werden dürfen zuletzt auch die Verdienste des Jubilars um die
wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Notarrecht. Die von ihm herausgegebe-
nen und bearbeiteten Kommentare und Handbücher und die von ihm herausgege-
bene Zeitschrift für die Notarpraxis haben in ganz erheblichem Maße zur Durch-
dringung des notariellen Berufs- und Verfahrensrechts beigetragen.

Es verwundert nach alledem nicht, dass Norbert Frenz für seine Verdienste um
den Berufsstand im Jahr 2020 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland verliehen und er mit seinem Ausscheiden aus
dem Vorstand im Jahr 2023 zum Ehrenmitglied der Rheinischen Notarkammer er-



Vorwort der Kammerpräsidenten XI

nannt wurde, und es erscheint nur angemessen, seinen herausragenden Einsatz für
das Notariat mit dieser Festschrift zu ehren.

Berlin und Köln, im Februar 2024

Jens Bormann Kai Bischoff
Präsident der Bundesnotarkammer Präsident der Rheinischen Notarkammer
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